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© Anschlussbedingungen Brandmeldeanalgen

l. Vorbemerkungen

Die vorliegenden Anschlussbedingungen, kurz AB, für die Aufschaltung und den Betrieb von Brand-
meldeanlagen wurden erarbeitet, um den Prüfsachverständigen, Errichtern: innen, Fachplanern sinnen
und Betreibern:innen von Brandmeldeanlagen als Grundlage für den Anschluss und den Betrieb von
Brandmeldeanlagen im Kreis Ostholstein und Kreis Stormarn zu dienen. Zudem unterstützen sie die
Feuerwehren im Umgang mit Brandmeldeanlagen.

Mit den AB werden die in den Normen und Vorschriften vorhandenenSpielräume der Alarmorganisa-
tion unter Berücksichtigung der standortspezifischen Gegebenheiten erfüllt. Dies dient der Schaffung
einheitlicher Betriebsbedingungen, um eine effiziente Alarmverfolgung durch die Feuerwehr im Inte-
resse der/die Betreiber:in der Brandmeldeanlage sicherzustellen.

Damit die AB immer auf dem aktuellen Stand sind, können die Kreise Ostholstein und Stormarn Än-
derungen ohne vorherige Ankündigung durchführen.

Die jeweils im Internet unter

https://www.kreis-oh.de/Büraer-Kreis-Verwaltuna/Wohnen-Bauen/Bauaufsicht

https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/5/53/AufschaltbedinQunqenKreisStormarn27.112025.pdf

veröffentlichte Version ist verbindlich.
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2. Beteiligte

2.1 Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS)

Der Kreis Ostholstein betreibt zusammen mit den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg die
Integrierte Regionalleitstelle Süd für die Feuerwehren, den Rettungsdienst und den Katastrophen-
schütz. Die Integrierte Regionalleitstelle Süd ist für die Entgegennahme von Brandmeldungen zustän-
dig und wird bei auflaufenden Brandmeldealarmen nach Vorgabe einer Alarm- und Ausrückeordnung
der zuständigen Feuerwehr die Einsatzkräfte alarmieren und einsetzen.

2.2 Konzessionsnehmer:innen

Die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die Integrierte Regionalleitstelle Süd erfolgt über eine
Hauptclearingstelle, die von einem Konzessionär:ärin betrieben wird. Die Liste der zugelassenen Kon-
zessionsteilnehmer:innen ist als Anlage 3 beigefügt.

2.3 Teilnehmer/-innen

Teilnehmerinnen sind natürliche bzw. juristische Personen. Sie sind die Anschlussinhaber:innen ge-
maß Anschlussvertrag an die Ubertragungseinrichtung. Mit dem Antrag auf Anschluss der Brandmel-
deanlage an die Empfangsanlage der Integrierten Regionalleitstelle Süd erkennen die Teilnehmer:in-
nen die Anschlussbedingungen in der jeweils gültigen Fassung an und verpflichten sich zur Einhaltung.

Der Verantwortungs- und Kostenbereich der/die Teilnehmer: in umfasst alle betrieblichen und techni-
sehen Einrichtungen zur Anschaltung an die Ubertragungseinrichtung.
Für den Betrieb der Brandmeldeanlage, einschließlich des Feuerwehrschlüsseldepots ist ausschließ-
lich der/die Betreiber: in der Brandmeldeanlage verantwortlich.

Der/die Betreiber: in oder die von ihm beauftragten Personen sind verpflichtet, alle im Überwachungs-
bereich der Brandmeldeanlage tätig werdenden fremden Personen oder Firmen über Vorsichtsmaß-
nahmen bezüglich der Brandmeldeanlage und den möglichen Falschalarmen, einschließlich der Kos-
tenpflicht, zu unterrichten.

Vor Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage ist der jeweiligen Wehrführung der zuständigen Feuerwehr
das Blatt „Anlage 2" zu übermitteln.

Bei Wartungsarbeiten ist die Aktualität der Anlage 2 (Verzeichnis der verantwortlichen Personen) durch
die Wartungsfirma zu überprüfen und bei Änderungen der zuständigen Feuerwehr und der Integrierten
Regionalleitstelle Süd zu übersenden. Die Anlage 2 ist zusätzlich an der Erstinformationsstelle (i.d.R.
das FIBS) zu deponieren.

Anmeldungen von Brandmeldeanlagen bei der Integrierten Regionalleitstelle Süd erfolgen über die
Hauptclearingstelle. Zeitlich unbefristete Abmeldungen von bauordnungsrechtlich notwendigen Brand-
meldeanlagen können nur in Absprache mit der Brandschutzdienststelle erfolgen.

I
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3. Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen

Die Brandmeldeanlage muss entsprechend den zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen allgemein an-
erkannten Regeln der Technik ausgeführt sein.

Art und Umfang der Brandmeldeanlage ist insbesondere in den folgenden Vorschriften geregelt:

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO)
Vollzugsbekanntmachung Landesbauordnung (VollzBekLBO)
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung - GarVO)
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
(Beherbergungsstättenverordnung - BeVO)
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
(Verkaufsstättenverordnung - VkVO)
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
(Versammlungsstättenverordnung - VStättVO)
Richtlinie über den Bau und Betrieb von hlochhäusern (hlochhaus-Richtlinie - HHR)
Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (Muster-Schulbau-Richtli-
nie - MSchulbauR)
Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
(Muster-Industriebaurichtlinie - M-IndBauRL)
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)
Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw)
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV-TB)

Abweichende oder konkretisierende Vorgaben in dem bauaufsichtlich geprüften Brand-
schutznachweis oder in der Baugenehmigung sind zu berücksichtigen.

Bei dem Aufbau und der Instandhaltung der Brandmeldeanlage sind insbesondere folgende Bestim-
mungen in der jeweils gültigen Fassung zu Grunde zu legen:

DIN 14675
DIN EN 54
DIN 14661
DIN 14662
DIN EN 50136
DIN EN 50518
DIN 4066
DIN VDE 0100 ff
DIN VDE 0833
VdS 2463
VdS 2465
VdS 2471

- Brandmeldeanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen
- Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen
- Alarmübertragungsanlagen und -einrichtungen
- Alarmempfangsstelle
- Hinweisschilder für die Feuerwehr
- Installation Von Niederspannungsanlagen
- Gefahrenanlagen für Brand, Einbruch und Überfall
- Ubertragungsgeräte für Gefahrenmeldungen
- Ubertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen
- Ubertragungswege in der ADA

Soll eine Vorschrift, die zum Zeitpunkt der Errichtung nur als "Entwurf" vorliegt, angewendet werden,
so ist deren Anwendung nur nach schriftlicher Zustimmung der Bauaufsicht/ Brandschutzdienststelle
zulässig.

Seitens des Sachversicherers können weitergehende Anforderungen gestellt werden. Diese sind vor
einer Installation zwingend zu prüfen.

Der Planungsauftrag (DIN 14675) sowie jede nachträgliche Änderung oder Abweichung von den o.g.
Vorschriften ist vor der Ausführung mit der Bauaufsicht/ Prüfingenieur: in/ Brandschutzdienststelle ab-
zustimmen.
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e VdS 2463 Übertragungsgeräte für Gefahrenmeldungen

e VdS 2465 - Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen

e VdS 2471 Übertragungswege in der AUAI

Soll eine Vorschrift, die zum Zeitpunkt der Errichtung nur als "Entwurf" vorliegt, angewendet werden,
so ist deren Anwendung nur nach schriftlicher Zustimmung der Bauaufsicht/ Brandschutzdienststelle
zulässig.

Seitens des Sachversicherers können weitergehende Anforderungen gestellt werden. Diese sind vor
einer Installation zwingend zu prüfen.

Der Planungsauftrag (DIN 14675) sowie jede nachträgliche Änderung oder Abweichung von den o.g.
Vorschriften ist vor der Ausführung mit der Bauaufsicht/ Prüfingenieur:in/ Brandschutzdienststelle ab-
zustimmen.

Stand 27.11.2025 Seite 6 von 34



Anschlussbedingungen Brandmeldeanalgen

3.1 Eingewiesene Personen

Gemäß DIN VDE 0833, Teil l, Abschnitt 5, muss der/die Bet.reiber:in einer Brandmeldeanlage selbst
"Eingewiesene Person" sein oder eine geeignete Person hierzu beauftragen.

Die "Eingewiesene Person" hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Bedienung der Brandmeldeanlage
b) Veranlassen von Instandsetzungen bei Störungen
c) Überwachung auf Durchführung der regelmäßigen Inspektionen durch Elektrofachkräfte /

Wartungsfirma
d) Führen des Betriebsbuches der BMA
e) eigenverantwortliches Aus- und Einschalten von Meldergruppen

(z.B. nach einem Falschalarm bis zur Behebung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen)
f) Ansprechpartner:in für den/die Konzessionär: in der Alarmübertragungsanlage und der War-

tungsfirma
g) Teilnahme an Abnahme- und sonstigen Funktionsprüfungen

Der/die Betreiber:in hat der Feuerwehr mindestens eine Person schriftlich zu benennen, die als
eingewiesene Person beauftragt und am Brandmeldesystem ausgebildet ist!
Das Einweisungsprotokoll des Errichters ist beizufügen.
Es ist der Vordruck Liste Ansprechpartner: innen der Feuerwehr und Leitstelle (Anlage 2) zu verwen-
den.
Das Verzeichnis der eingewiesenen Personen ist im Feuerwehr-Informations- und Bedien-
system (FIBS) gut sichtbar auszuhängen!

3.2 Alarmierbare Personen

Spätestens bei der Abnahmeprüfung, jedoch mindestens 2 Wochen vor der Aufschaltung auf die
Alarmübertragungsanlage, ist der Feuerwehr ein

"Verzeichnis der verantwortlichen Personen"
auszuhändigen.

Es ist der Vordruck Anlage 2 zu verwenden.

Hinweis:
Es sind mindestens drei Personen zu benennen (es kann auch ein „Sicherheitsdienst" benannt wer-
den), die bei Bedarf durch die Feuerwehr telefonisch jederzeit erreicht werden können.
Auf Anforderung der Feuerwehr haben sie sich unverzüglich zum Einsatzobjekt zu begeben (spätes-
tens innerhalb von 30 Minuten nach Anruf).
Der/die Betreiber:in verpflichtet sich, dieses Verzeichnis mindestens halbjährlich auf seine Gültigkeit
hin zu überprüfen; Änderungen sind der Feuerwehr umgehend schriftlich unter Verwendung des Vor-
druckes Anlage 2 mitzuteilen!
Es sollte angestrebt werden, dass alle alarmierbaren Personen auch in der Bedienung der Brandmel-
deanlage eingewiesen sind ("Eingewiesene Personen")!

Der/die Betreiber: in hat der Feuerwehr eine schriftliche „Alarmorganisation" nachzuweisen, in der
die objektinternen Maßnahmen bei Auslösung der BMA beschrieben sind.

Hinweis:

Alle „Eingewiesenen und Verantwortliche Personen" müssen über die „Alarmorganisation" ausrei-
chend informiert sein!
Eine entsprechende normative Regelung über den Inhalt einer „Alarmorganisation" siehe DIN
14675-1:2020-01 Ziff. 5.5 !!

Eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 kann eine entsprechende Alarmorganisation sein.
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4. Ubertragungseinrichtungen (UE)

Die technische Grundlage für die Aufschaltung und die Ubertragungswege ergeben sich aus dem Nor-
menwerk der aktuellen DIN, VDE und ggfs. VdS Richtlinien.

Abweichungen der AIarmübertragung (z.l
lich einer bauaufsichtlichen Zustimmung.

l. zum Wachunternehmen) bedürfen grundsätz-

Die Aufschaltung ist schriftlich über den/die jeweiligen Konzessionär:in einzureichen. Die Freigabe der
Aufschaltung wird durch den/die Anbieter:in bei der zuständigen Brandschutzdienststelle beantragt.
Für die Aufschaltung der ÜE ist der vollständig ausgefüllte Antrag mit allen Angaben über die BMA
rechtsgültig unterschrieben mindestens acht Wochen vor der geplanten Aufschaltung bei der/die Kon-
zessionär:in der DAG (Ubertragungsanlagen für Gefahrenmeldungen) vorzulegen, um zu vermeiden,
dass es zu einem zeitlichen Verzug kommt, durch den auch die Inbetriebnahme des Objektes zum
vorgesehenen Zeitpunkt gefährdet werden kann.

5. Zugang zum Objekt

Um der Feuerwehr den gewaltfreien Zugang zu allen durch Brandmelder und/ oder automatischen
Feuerlöschanlagen geschützten Räumen und Gebäudeteilen zu ermöglichen, ist ein Feuerwehrschlüs-
seldepot (FSD) zwingend erforderlich. Zu dem FSD gehört eine Freischalteinrichtung (FSE). Die Lage
des FSD und des FSE ist mit einer roten Blitzleuchte anzuzeigen.
Das FSE ist unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen (Strandsand, Staub etc.) zu installieren.

Der Zugang zum FSD ist jederzeit zu gewährleisten und frei von Bewuchs und Hindernissen zu halten.
Es wird auf die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr hingewiesen. Das FSD, das FSE und
die Blitzleuchte sind in einer Linie am zu überwachenden Objekt anzuordnen. Abweichungen sind mit
der örtlichen Feuerwehr abzustimmen.

Die Erstanlaufstelle (i.d.R. FIBS) ist mit einer geeigneten Notbeleuchtung Leuchte auszustatten, die
für eine Betriebszeit von mind. 30 min ausgelegt ist.

Die Feuerwehr nimmt grundsätzlich keine Objektschlüssel an und führt diese auch nicht auf Einsatz-
fahrzeugen mit sich.

Im einfachsten Falle genügen Schließungen, die mit dem genormten Überflurhydrantenschlüssel
(„Dreikant") nach DIN 3223 oder Werkzeugen der Feuerwehr geöffnet werden können.

Code-Schlösser sind unzulässig.

Kennzeichnung der Gebäudeeingänge ab vier Zugängen für die Feuerwehr
Alle Eingänge eines Gebäudes müssen ausgehend vom Haupteingang im Uhrzeigersinn nummeriert
durch ein Schild (Ausführung gemäß DIN 4066) gekennzeichnet werden. Insbesondere wenn im Ver-
laufe der in den Laufkarten eingetragenen „Laufwege" diese durch solche Eingänge führen und/ oder
mit dem hinterlegten (General-) Schlüssel im FSD ein Zugang zu m Objekt möglich ist. Ob ggfs. vor-
handene Schilder verwendet werden können, ist mit der örtlichen Feuerwehr im Einzelfall zu klären.

Tür 1

^
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Kennzeichnung der Gebäude ab vier Zugängen für die Feuerwehr
Befinden sich Unterzentralen oder Brandmelder in voneinander getrennten Gebäuden, so ist ein aus-
reichend großes "Gebäudekennzeichnungsschild" mit einer entsprechenden Aufschrift an oder ne-
ben der Tür anzubringen, durch die die Feuerwehr die Erkundung gemäß Laufkarte vornimmt.
Die Schildergröße muss den Anforderungen der DIN 4066 genügen; vorhandene Schilder können nach
Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr ggfs. weiterverwendet werden.

[ TR 1 OG 2 ]Kennzeichnung der Treppenräume ab zwei Treppenräumen
Alle Treppenräume eines Gebäudes müssen eindeutig gekennzeichnet werden.
In allen Geschossen ist daher treppenraum- und flurseitig eine entsprechende Geschoss- u. Treppen-
raumbezeichnung (z.B. "TR l / l.OG") deutlich anzubringen.

Die Geschossangabe ist nur bei Gebäuden mit mehr als zwei Ober- bzw. Untergeschossen
erforderlich!

Die Treppenräume, Geschosse, Gebäudekennzeichnungen und Gebäudeeingangsbezeichnungen sind
in allen Plänen (z.B. Feuerwehrplan, Laufkarten) entsprechend kongruent einzutragen und einheitlich
zu bezeichnen.

Entsprechende Bilddarstellungen sind beispielhaft und können mit der jeweils zuständigen Amts-/
Gemeinde-/ Ortswehrführung für das Gebäude/ Objekt einheitlich abgestimmt werden, wenn sie den
Anforderungen der DIN 4066 entsprechen und eine eindeutige Zuordnung darstellen.

5.1 Blitzleuchte (BMA-Kennleuchte)

Die rote Blitzleuchte muss sich oberhalb des Feuerwehrschlüsseldepots befinden. Das Feuerwehr-
schlüsseldepot ist zusätzlich mit einem Schild mit der Aufschrift „FSD" zu kennzeichnen.

Ist der Standort des Feuerwehrschlüsseldepots aus der Hauptanfahrtrichtung der Feuerwehr uneinge-
schränkt sichtbar, genügt die Kennzeichnung mit einer roten Blitzleuchte. Sofern das Feuerwehr-
schlüsseldepot nicht sofort uneingeschränkt sichtbar ist (z.B. Sichtbehinderung durch Bäume oder
andere Gebäude und Einrichtungen), ist der Weg zum Feuerwehrschlüsseldepot durch weitere Blitz-
leuchten und Hinweisschilder nach DIN 4066 (BMZ mit Richtungspfeil) auszuweisen.

Der Anbringungsort ist mit der örtlichen Feuerwehr abzustimmen!

Wenn eine Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Leuchten besteht, ist unterhalb der BMA-Blitz-
leuchte ein Hinweisschild nach DIN 4066 mit dem Text: "BMZ" anzubringen (Größe ca. 75x210 mm;
in Einzelfällen können auch größere Schilder erforderlich sein, dies ist mit der örtlichen Feuerwehr
abzustimmen.

Die BMA-Blitzleuchte darf nicht mit der Taste "Akustik ab" an der BMZ ausgeschaltet werden können!
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Kennzeichnung der Gebäude ab vier Zugängen für die Feuerwehr
Befinden sich Unterzentralen oder Brandmelder in voneinander getrennten Gebäuden, so ist ein aus-

reichend großes "Gebäudekennzeichnungsschild" mit einer entsprechenden Aufschrift an oder ne-
ben der Tür anzubringen, durch die die Feuerwehr die Erkundung gemäß Laufkarte vornimmt.
Die Schildergröße muss den Anforderungen der DIN 4066 genügen; vorhandene Schilder können nach
Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr ggfs. weiterverwendet werden.

Kennzeichnung der Treppenräume ab zwei Treppenräumen TR10G2
Alle Treppenräume eines Gebäudes müssen eindeutig gekennzeichnet werden.
In allen Geschossen ist daher treppenraum- und flurseitig eine entsprechende Geschoss- u. Treppen-
raumbezeichnung (z.B. "TR 1 / 1.0G") deutlich anzubringen.

Die Geschossangabe ist nur bei Gebäuden mit mehr als zwei Ober- bzw. Untergeschossen
erforderlich!

Die Treppenräume, Geschosse, Gebäudekennzeichnungen und Gebäudeeingangsbezeichnungen sind
in allen Plänen (z.B. Feuerwehrplan, Laufkarten) entsprechend kongruent einzutragen und einheitlich
zu bezeichnen.

Entsprechende Bilddarstellungen sind beispielhaft und können mit der jeweils zuständigen Amts-/

Gemeinde-/ Ortswehrführung für das Gebäude/ Objekt einheitlich abgestimmt werden, wenn sie den

Anforderungen der DIN 4066 entsprechen und eine eindeutige Zuordnung darstellen.

5.1 Blitzleuchte (BMA-Kennleuchte)

Die rote Blitzleuchte muss sich oberhalb des Feuerwehrschlüsseldepots befinden. Das Feuerwehr-
schlüsseldepot ist zusätzlich mit einem Schild mit der Aufschrift „FSD“ zu kennzeichnen.

Ist der Standort des Feuerwehrschlüsseldepots aus der Hauptanfahrtrichtung der Feuerwehr uneinge-
schränkt sichtbar, genügt die Kennzeichnung mit einer roten Blitzleuchte. Sofern das Feuerwehr-
schlüsseldepot nicht sofort uneingeschränkt sichtbar ist (z.B. Sichtbehinderung durch Bäume oder
andere Gebäude und Einrichtungen), ist der Weg zum Feuerwehrschlüsseldepot durch weitere Blitz-
leuchten und Hinweisschilder nach DIN 4066 (BMZ mit Richtungspfeil) auszuweisen.

Der Anbringungsort ist mit der örtlichen Feuerwehr abzustimmen!

Wenn eine Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Leuchten besteht, ist unterhalb der BMA-Blitz-

leuchte ein Hinweisschild nach DIN 4066 mit dem Text: "BMZ" anzubringen (Größe ca. 75x210 mm;

in Einzelfällen können auch größere Schilder erforderlich sein, dies ist mit der örtlichen Feuerwehr
abzustimmen.

Die BMA-Blitzleuchte darf nicht mit der Taste "Akustik ab" an der BMZ ausgeschaltet werden können!
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5.2 Freischaltelement

Damit die Feuerwehr das Feuerwehrschlüsseldepot auch ohne vorherige Alarmauslösung öffnen kann,
muss immer ein Freischattelement vorhanden sein. Das Freischaltelement muss ohne Hilfsmittel von
Feuerwehrangehörigen erreichbar sein. Die Einbauhöhe darf maximal 2,2 m betragen.

Das Freischaltelement ist an eine eigene Meldergruppe der Brandmeldeanlage aufzuschalten. Wird das
Freischaltelement betätigt, wird ein Brandmelderalarm ausgelöst. Das Auslösen des Freischaltelemen-
tes darf die Brandfallsteuerungen der Brandmeldeanlage nicht beeinflussen.

Das Feuerwehrschlüsseldepot darf bei Vorliegen einer Sabotagemeldung keinen Feueralarm auslösen.

Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch Aufbrach, Manipulation oder unsachgemäßer Be-
nutzung des FSD entstehen. Die Anforderungen des Sachversicherers, z. B. entsprechende VdS-Vor-
Schriften, sind zusätzlich einzuhalten.

5.3 Feuerwehrschlüsseldepot Typ l

Sofern das Feuerwehrschlüsseldepot Typ 3 nur über eine Zufahrt zu erreichen ist, die durch eine
Umzäunung/ eine Toranlage gesichert ist, muss das Offnen der Toranlage durch eine Feuerwehr-
Schließung ermöglicht werden. Dabei kann ein entsprechender Zylinder in der Toranlage integriert
werden (sogenannte Doppelschließung).

«j »
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Musterbilder: Doppelschllessung/ Schlüsse!-Safe/ Feuerwehr-Schiüssel-Kasten (FSK)

Alternativ befindet sich der Schlüssel der Toranlage in einem örtlich in der Nähe befindlichen Feuer-
wehrschlüsseldepot vom Typ l. Dabei darf sich nur der Schlüssel der Toranlage in diesem befinden.

Die jeweilige Feuerwehr-Schließung ist über die jeweilige Ordnungsbehörde der Stadt-, Gemeinde-
oderAmtsverwaltung zu beantragen.
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5.3 Feuerwehrschlüsseldepot Typ 1

Sofern das Feuerwehrschlüsseldepot Typ 3 nur über eine Zufahrt zu erreichen ist, die durch eine
Umzäunung/ eine Toranlage gesichert ist, muss das Öffnen der Toranlage durch eine Feuerwehr-
Schließung ermöglicht werden. Dabei kann ein entsprechender Zylinder in der Toranlage integriert
werden (sogenannte Doppelschließung).
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Musterbilder: Doppelschliessung/ Schlüssel-Safe/ Feuerwehr-Schlüssel-Kasten (FSK)

Alternativ befindet sich der Schlüssel der Toranlage in einem örtlich in der Nähe befindlichen Feuer-
wehrschlüsseldepot vom Typ 1. Dabei.darf sich nur der Schlüssel der Toranlage in diesem befinden.

Die jeweilige Feuerwehr-Schließung ist über die jeweilige Ordnungsbehörde der Stadt-, Gemeinde-
oder Amtsverwaltung zu beantragen.
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5.4 Feuerwehrschlüsseldepot Typ 3

Nach DIN 14675 ist ausschließlich ein Feuerwehrschlüsseldepot der Klasse 3 zu verwenden. Das Feu-
erwehrschlüsseldepot muss stets frei zugänglich sein. Es ist zudem eine Mindesteinbauhöhe von 0,80
m einzuhalten. In einem Umkreis von 1,0 m unterhalb des FSD dürfen keine Senken, Abflüsse (Gullys)
oder ähnlich Einrichtungen vorhanden sein, in die Schlüssel hineinfallen könnten.

Die Innentür des Feuerwehrschlüsseldepots muss mit der Feuerwehr-Schließung (i.d.R. Doppelbart-
Schlüssel) zu öffnen sein.

Bei elektronischen Schließanlagen sind die Schlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot jährlich zu kontrol-
lieren (z.B. Batterie im Schlüssel). Diese Kontrollen sind im Betriebsbuch der Brandmeldeanlage zu
dokumentieren. Der jeweilige Termin der Öffnung ist bei der jeweiligen Orts-/ Stadt- oder Gemeinde-
wehrführung der örtlichen Feuerwehr zwei Wochen vorher anzukündigen und gegebenenfalls abzu-
stimmen. Die Einlagerung bzw. die Entnahme von Schlüsseln in bzw. aus dem FSD wird nur durch
Angehörige der örtlichen Feuerwehr vorgenommen.

Im FSD ist ein Generalschlüssel bzw. ein Satz Schlüssel zu hinterlegen, mit dem die Feuerwehr jede
Tür öffnen kann. Je nach Größe des Objektes oder in Einzelfällen kann verlangt werden, dass mehr
als ein Generalschlüssel bzw. identische Schlüsselsätze deponiert werden. Dann ist zu beachten, dass
ein FSD verwendet wird, welches über eine entsprechende Aufnahmemöglichkeit mit zwei- bzw. mehr-
facher Schlüsselüberwachung verfügt!

Deshalb ist vor der Bestellung Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr aufzunehmen!!

Gemäß DIN 14675-1 A.3.9 können bis zu drei Schlüssel mit eindeutiger Kennzeichnung im Feuerwehr-
schlüsseldepot hinterlegt werden, wenn ein Generalschlüssel allein nicht ausreichend ist. Wenn mehr
als drei Schlüssel deponiert werden müssen, kann in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr und der
Brandschutzdienststelle ein Feuerwehrschlüsselschrank ergänzt werden. Dieser ist entsprechend zu
beschriften mit einem Schild „Schlüssel für die Feuerwehr" in der Ausführung nach DIN 4066. Der
Schlüsselschrank muss mit einem Schlüssel aus dem FSD oder mit einem Schlüssel der örtlichen Feu-
erwehr-Schließung geöffnet werden können.

Wenn der/die Betreiber: in es wünscht, können auch spezielle, überwachte Schlüsselschränke instal-
liert werden, die erst bei Auslösung der BMA den Zugriff auf die Schlüssel frei geben. In diesen Fällen
muss aber über einen "Notschalter" für die Feuerwehr eine jederzeitige Freigabe der Schlüssel möglich
sein, auch wenn die BMA nicht ausgelöst haben sollte.
An jedem Schlüssel ist ein gut lesbar beschrifteter Schlüsselanhänger dauerhaft zu befestigen (gelbe
Nummern-Plaketten oder Schildchen mit Ktartext-Angaben). Eine entsprechende gleich nummerierte
Plakette ist an den zugehörigen Türen dauerhaft anzubringen, falls keine eindeutige Zuordnung der
Türen anders möglich ist (Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr nehmen).

Im Einzelfall können von der örtlichen Feuerwehr zusätzliche Kennzeichnungen an den be-
treffenden Türen gefordert werden (damit der richtige Schlüssel schneller zugeordnet wer-
den kann).

Die jeweilige Feuerwehr-Schließung ist über die Ordnungsbehörde der jeweiligen Stadt-, Gemeinde-
oder Amtsverwaltung zu beantragen.

Hinweis:

Es sind die Bestimmungen der DIN 14675, Anhang A in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Insbesondere wird auf folgende Anforderungen hingewiesen:
Das Vorhandensein der im FSD deponierten Objektschlüssel muss elektrisch überwacht werden. Wenn
die Schlüssel nicht stecken, darf das FSD nicht verriegeln!
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5.5 Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS)

Als Feuerwehr-Erstinformationsstelle nach DIN 14675 im Sinne dieser Anschlussbedingungen wird der
Hauptanlaufpunkt/ die Erstanlaufstelle der Feuerwehr im Brand- und/oder Gefahrenfall bezeichnet.
Hier befindet sich die notwendige Peripherie für die Feuerwehr zur Orientierung und Einsatzbearbei-
tung.
Der Standort und Aufbau eines Feuerwehr-Informations- und Bediensystem ist mit der örtlichen Feu-
erwehr abzustimmen. Grundsätzlich ist die Erstinformationsstelle mit einem Feuerwehr-Informations-
und Bediensystem (im Folgenden FIBS) auszustatten bzw. zu realisieren. Das Feuerwehr-Informa-
tions- und Bediensystem und der Weg dorthin sind entsprechend mit Hinweisschildern nach DIN 4066
mit dem Text "FIBS" und ggfs. mit „Richtungspfeilen" zu kennzeichnen. Dies gilt auch, wenn in dem
Aufstellraum lediglich das FIBS installiert ist und die eigentliche Brandmeldezentrale (BMZ) sich in
einem anderen Raum befindet.
Anbringungsstellen, Größe sowie Ausführung der Schilder sind vor Ort mit der örtlichen Feuerwehr
abzustimmen. Alle Schilder müssen gut sichtbar angebracht, eindeutig beschriftet und lesbar sein.
Die Sichtbarkeit der Schilder muss auf Dauer sichergestellt sein (z.B. ist der Einfluss von Bepflanzun-
gen zu beachten).
Befindet sich die Brandmelderzentrale (BMZ) nicht am Anlaufpunkt der Feuerwehr (FIBS), so darf der
Aufstellraum (Technikraum) der BMZ nur mit einem BMZ-Schild nach DIN 4066 gekennzeichnet wer-
den, wenn das FIBS wie oben beschrieben gekennzeichnet ist.
Die jeweiligen Standorte sind in den Feuerwehrplänen einzuzeichnen.

Die BMZ und das FIBS, Anzeige und Bedieneinrichtungen sowie weitere zugehörige Einrichtungen
müssen jederzeit frei zugänglich sein (mindestens 75cm breite Gänge).

Eine Aufstellung außerhalb von festen, verschlossenen Gebäuden ist wegen des fehlenden
Wetterschutzes und wegen der Gefahr des Zugriffs/ der Manipulation durch Unbefugte
grundsätzlich nur zugelassen, wenn sie über die erforderliche Zulassung nach VdS verfü-
gen. -> Z.B. ein sog. Feuerwehr-Einsatz-Center/ Feuerwehr-Zentral-Station

Bestandteile des Feuerwehr-Informations- und Bediensvstem f FIBS) sind:
Feuerwehranzeigetableau (FAT) nach DIN 14662
Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661
Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675

Feuerwehrpläne nach DIN 14095 Musterbild
Betriebsbuch der Brandmeldeanlage (Ausführung nach VdS Form 2182, DIN A5)
Anlage 2 dieser AB mit aktuellen Ansprechpartnern
Mindestens 2x Schlüssel für Handfeuermelder, lOx Ersatzgläser für hlandfeuermelder und aus-
reichend „Außer Betrieb" Schilder
Gegebenenfalls Gefahrstoffverzeichnis der wesentlichen Gefahrstoffe
Gegebenenfalls erforderliches Werkzeug zum Offnen von Boden- und Deckenplatten
Gegebenenfalls Schlüssel zum Offnen von Revisionsklappen
Gegebenenfalls Bedienungsanleitungen von Revisions-/ Boden- und Deckenklappen
Gegebenenfalls Übersicht von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Gegebenenfalls entsprechende Leiter/n für die Feuerwehr (mit Fw-Schliessung verschlossen)

Je nach Objekt sind zusätzliche Bedienelemente am Feuerwehr-Informations- und Bediensystem zu
installieren, insbesondere:

Bedienstellen für Geräte zur Rauchableitung und Rauchfreihaltung
Bedienelemente der BOS-Objektfunkantage
Feuerwehrsprechstelle der Sprachalarmierungsanlage
Feuerwehr-Schlüsselschrank (FSS)
Feuerwehr-Abschaltelement (ÄSE) für PV-Anlagen Musterbilder

Das Feuerwehrinformations- und Bediensystem (FIBS) ist mit einer Profilzylinderaufnahme an der
linken Tür nach DIN 18252 für die jeweilige Feuerwehrschließung auszustatten. Die rechte Tür benötigt
ein Schloss DOHM-CL1.

•

•

•
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